
Wahlleistungsflyer 
St. Josefs Krankenhaus Gießen 



Wahlleistungen 
 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

in unserem Haus erhalten alle Patienten die bestmögliche Medizinische Behandlung,  
pflegerische Betreuung und eine zeitgemäße Unterkunft und Verpflegung nach aktuellem  
Standard. Darüber hinaus bieten wir Ihnen verschiedene Wahlleistungen an, die Sie zusätzlich in 
Anspruch nehmen können. 

 

Dazu gehören: 

• Ärztliche Wahlleistungen (Chefarztbehandlung) 

• Wahlleistungen Unterkunft, Verpflegung und Service (Komfortleistungspaket) 

• Sonstige Wahlleistungen (Familienzimmer in der Geburtshilfe, Familienfrühstück in der  
Geburtshilfe, Telefon, Fernseher, Mitaufnahme einer Begleitperson) 

 

Wenn Sie eine Privatversicherung oder Zusatzversicherung abgeschlossen haben, erfolgt die 
Abrechnung der Wahlleistungen (außer bei sonstigen Wahlleistungen) meistens direkt mit der 
Versicherung. Besteht keine Versicherung, sind die Kosten der Wahlleistungen von Ihnen selbst 
zu tragen. 

 

Ärztliche Wahlleistungen – Chefarztbehandlung 
 

Die Chefarztbehandlung umfasst die persönliche medizinische Behandlung und Betreuung durch 
den jeweiligen Chefarzt der Fachabteilung oder dessen Stellvertreter. Werden ärztliche  
Leistungen anderer Fachabteilungen erforderlich, z.B. die der Anästhesie, so erstreckt sich die 
Chefarztbehandlung auch auf die jeweiligen leitenden Ärzte. Die Abrechnung der Chefarzt-
behandlung erfolgt nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). 

Die Chefarztbehandlung wird von folgenden Chefärzten und deren Stellvertretern erbracht: 

  

Allgemein – und Visceralchirurgie  Unfallchirurgie und Gelenkersatz     

Chefarzt Dr. med. Jochen Schabram  Chefarzt Dr. med. Hermann Lieser 

Stellvertreter: Stellvertreter: 

Oberarzt Gerald Koch Oberarzt Gerald Koch 

Oberärztin Claudia Siegmund Oberarzt Henrick Wolff 

Oberarzt Witzmann  



 

 

Kontakt: 
Chefarztsekretariat 

Allgemeine – und Visceralchirurgie, Unfallchirurgie und Gelenkersatz   

Telefon: 0641 / 70 02 - 341  

Anästhesie   Gynäkologie und Geburtshilfe    

Chefarzt Dr. med. Christoph Wolf   Chefarzt Dr. med. Peter Gilbert   

Stellvertreter: Stellvertreter: 

Leitende Oberärztin Dr. med. Beate Hoffmann Oberärztin Sylvia Ghasemi 

Facharzt Klaus - Peter Hebestreit   Oberarzt Dr. med. Falk Kewitsch  

Facharzt Dr. med. Stephan Oehmke  Oberärztin Zahra Ghonoudi   

Fachärztin Dr. Elisabeth Seidemeyer-Grimm  

Fachärztin Claudia Streller     

  

Geriatrie    

Chefarzt PD Dr. med. Klaus Ehlenz   

Chefarzt Dr. med. Stefan Steidl  

Stellvertreter:  

Funktionsoberarzt Alexander Malcherek  

Oberärztin Dr. med. Ina Mischnik   

Kontakt: 
Chefarztsekretariat 

Anästhesie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Geriatrie 

Telefon: 0641 / 70 02 - 320 

Fax: 0641 / 70 02 - 366 



Wahlleistung Unterkunft,  
Verpflegung und Service 
(Komfortleistungspaket) 
St. Josefs Krankenhaus Gießen 



Wahlleistung Unterkunft,  
Verpflegung und Service (Komfortleistungspaket) 
 

Mit dem Komfortleistungspaket bieten wir Ihnen einige besondere Leistungen bei Unterkunft, 

Verpflegung und Service an. Dazu gehören: 

 

• Unterbringung nach Wahl in einem Einbett- oder Zweibettzimmer 

• Telefon (Nutzungsgebühren ausgenommen) 

• Farbfernseher mit Flachbildschirm und Kopfhörer direkt am Bettplatz 

• Tageszeitung (täglich) 

• Zeitschrift (einmalig) 

• Handtücher, Duschhandtücher und Bademantel (auf Wunsch), Waschlotion und Körper-
lotion 

• Täglich frisches Obst und alkoholfreie Getränke 

• Wäscheservice für die persönliche Wäsche 

• Zusätzliche Menüwahl zu den Mahlzeiten 

• Erledigung der Aufnahmeformalitäten (Anmeldung) auf dem Zimmer (auf Wunsch) 

• Zimmersafe 

 

Für das Komfortleistungspaket berechnen wir pro Tag 

 

Einbettzimmer   mit Nasszelle    102,91 €       
     ohne Nasszelle   93,53 € 

 

Zweibettzimmer  mit Nasszelle    59,22 € 
     ohne Nasszelle       52,19 €      

 

 

Für Fragen steht Ihnen das Team der Patientenverwaltung gerne zur  
Verfügung. 

Kontakt: 

Patientenverwaltung 
Telefon: 0641 / 70 02 - 206 
Fax: 0641 / 70 02 - 208 



Sonstige Wahlleistungen 
 

Familienzimmer in der Geburtshilfe 
Wenn Sie die Unterbringung gemeinsam mit dem Vater des Neugeborenen in einem Familien-
zimmer wünschen, teilen Sie das bitte bei der Anmeldung in der Patientenverwaltung oder dem 
Pflegepersonal mit. Die gemeinsame Unterbringung ist nur dann möglich, wenn in der geburts-
hilflichen Abteilung ausreichend Kapazitäten vorhanden sind. 

Unterbringung des Vaters gemeinsam mit der Mutter und dem Neugeborenen inkl. Frühstück  
50 € je Tag. 

 

Familienfrühstück in der Geburtshilfe 
Wenn der Vater oder die Geschwister des Neugeborenen am Frühstücksbüffet teilnehmen  
möchten, teilen Sie das bitte möglichst am Vortag dem Pflegepersonal mit. 

Teilnahme am Frühstücksbüffet 4 € je Person und Tag 

 

Telefon am Bettplatz 
In allen Patientenzimmern stehen Telefonapparate am Bettplatz zur Verfügung. Die Telefon-
anmeldung ist täglich ab 14:00 Uhr in der Patientenverwaltung möglich. 

 

Nutzungsgebühren je Minute:    0,08 € Nahbereich 
        0,12 € National 
        0,40 € Mobil 
 

Kaution für Chipkarte (ggf. inkl. Fernseher) 10 € zuzüglich 15 € Startguthaben. Am  
Entlassungstag wird die Kaution mit den angefallenen Nutzungsgebühren verrechnet. 

 

 

Fernseher am Bettplatz 
In allen Patientenzimmern besteht die Möglichkeit, fern zu sehen. Die meisten Zimmer sind an 
jedem Bettplatz mit einem Flachbildschirm ausgerüstet. 

Die Tonübertragung erfolgt über Kopfhörer, so dass die Mitpatienten nicht gestört werden. Die 
zum Fernsehempfang erforderliche Chipkarte erhalten Sie an der Patientenanmeldung, täglich 
ab 14:00 Uhr. Einen Kopfhörer können Sie entweder an der Patientenanmeldung erwerben oder 
von zu Hause mitbringen. 

 



Gebührenübersicht: 

• Chipkartenpfand: 10 Euro 

• Kopfhörer: 3,50 Euro 

• Mindesteinzahlungsbetrag bei Erstaufladung: 25 Euro 

 

Am Entlassungstag wird Ihnen die Pfandgebühr ausgezahlt. 

 

Für die noch nicht mit Fernseher ausgestatteten Zimmer vermitteln wir gerne ein Leihgerät. Bitte 
sprechen Sie das Team der Patientenverwaltung oder das Pflegepersonal an. 

Defekte elektrische Geräte können zu Bränden führen. Deshalb ist das Mitbringen von  
elektrischen Geräten ins Krankenhaus untersagt. Dies gilt auch insbesondere für Fernseh- und 
Radiogeräte. 

 

Mitaufnahme einer Begleitperson 
Wir bieten unseren Patienten die Möglichkeit der Mitaufnahme von Begleitpersonen an. Die  
Mitaufnahme eines Elternteils von Kleinkindern unter 6 Jahren wird durch die Krankenkasse  
bezahlt. Wenn eine ärztliche Bescheinigung vorliegt, bezahlt die Krankenkasse die Mitaufnahme 
von Begleitpersonen auch bei Kindern bis 10 Jahren und bei Patienten, bei denen eine  
dringende medizinische Notwendigkeit gegeben ist. In allen übrigen Fällen ist eine Mitaufnahme 
möglich, sofern die Kapazitäten des Krankenhauses dies zulassen. Die Kosten von 45 € je  
Übernachtung sind dann vom Patienten oder der Begleitperson zu tragen.  



St. Josefs Krankenhaus Gießen 
Das St. Josefs Krankenhaus Gießen ist ein Akutkrankenhaus mit 170 Betten 
in den Abteilungen Allgemeine- und Viszeralchirurgie,Unfallchirurgie und Ge-
lenkersatz, Gynäkologie, Geburtshilfe, Geriatrie (Altersheilkunde), Hals- Na-
sen-Ohrenheilkunde und Anästhesie. Das Behandlungsspektrum reicht von 
der allgemeinen Grundversorgung bis hin zu besonderen Schwerpunkten in 
allen Fachabteilungen. 

 
Träger des St. Josefs Krankenhauses ist die "TGE gTrägergesellschaft für 
die Einrichtungen der Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Niederbronner 
Schwestern) Provinz Deutschland". Von Anfang an stellte sich die 1849 von 
Elisabeth Eppinger (Mutter Alfons Maria) gegründete Ordensgemeinschaft 
den sozialen Herausforderungen der Zeit und nahm sich Armer, Kranker und 
notleidender Kinder an. Gegenwärtig unterhalten Niederbronner Schwestern 
in Deutschland, Österreich, Frankreich, Indien,  

Afrika und Südamerika zahlreiche soziale Einrichtungen. 

Das mutige und engagierte Eintreten der Ordensgründerin für die hilfsbe-
dürftigen Menschen ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des St. Josefs 
Krankenhauses auch heute Auftrag und Verpflichtung. 



Parkmöglichkeiten 
Für die Patienten und Besucher des St. Josefs Krankenhauses stehen zwei 

Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Die Zufahrt in die Tiefgarage (90 Stellplät-

ze) erfolgt über die Wilhelmstraße 7. Die Zufahrt auf das Besucherparkdeck 

(17 Stellplätze) liegt gegenüber dem Haupteingang und erfolgt über die Lie-

bigstraße. Bitte benutzen Sie vorrangig die Tiefgarage. 

 
Parkgebühren für Parkdeck und Tiefgarage 

Pro angefangene Stunde      1,20 € 
Höchstsatz pro Kalendertag   10,00 € 
(0:00 - 24:00 Uhr)  
 
Verlust der Parkkarte     20,00 € 
 
Innerhalb 10 Minuten gebührenfreie Ausfahrt. 
 
Öffnungszeiten Tiefgarage: 

06:00 - 20:30 Uhr 



A Gesundheitszentrum Martinshof 
C St. Josefs Krankenhaus Gießen 
D Krankenhaus Balserische Stiftung 
P2 Tiefgarage (Kostenpflichtig) 

Anreise 
Das St. Josefs Krankenhaus Gießen ist mit PKW, Bus und Bahn sehr gut 
erreichbar. Der Bahnhof ist in 5, die Bushaltestellen in 2 Gehminuten  
erreichbar. 

St. Josefs Krankenhaus Gießen gGmbH 
Wilhelmstr. 7 
35392 Gießen 
Telefon: 0641/ 7002-0 
Fax: 0641/7002-208 
E-Mail: info@jok-gi.de 
www.info@jok-gi.de 


